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6.3 Zum Armuts- und Reichtumsbericht

6.3.1 Hintergrund

Gesetzesgrundlage

”
Die Bundesregierung ist durch die Beschlüsse des Bundestages vom 27. Januar

2000 (Plenarprotokoll 14/84, S. 7.800 zum Antrag der Fraktion der SPD und

Bündnis 90/Die Grünen BT-Drs. 14/999) und 19. Oktober 2001 (Plenarprotokoll

14/196, Seite 19.165 zur Beschlussempfehlung BT-Drs. 14/6628) aufgefordert,

regelmäßig in der Mitte einer Legislaturperiode einen Armuts- und Reichtumsbe-

richt als Instrument zur Überprüfung politischer Maßnahmen und zur Anregung

neuer Maßnahmen vorzulegen. Redaktionsschluss war der xx. Oktober 2012. “

(4. Armutsbericht, Teil A.I, S.21)
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http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/

PDF-Publikationen-DinA4/forschungsprojekt-a333-dritter-armuts-und-reichtumsbericht.

pdf?\_\_blob=publicationFile

• Erster Bericht: 2001

• Zweiter Bericht: 2005

• Dritter Bericht: 2008

• Vierter Bericht: 2013, Entwurf 2012

• . . . notwendige Basis für eine fundierte Politik zur Stärkung der sozialen Gerechtigkeit

und zur Verbesserung gesellschaftlicher Teilhabe.“(3. Armutsbericht, S.1).

• TA Hintergrund: Deutschland als sozialer Bundesstaat

Art. 20 (1) Grundgesetz:
”
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokrati-

scher und sozialer Bundesstaat.“
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Besonders geschützt (
”
Ewigkeitsklausel“): Art. 79 (3) Grundgesetz:

”
Eine Ände-

rung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder,

die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den

Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig.“

•
”
Kern sozial gerechter Politik ist es, ökonomische und soziale Teilhabe- und

Verwirklichungschancen für alle Mitglieder in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Politik, die dazu beitragen will, Armut und soziale Ausgrenzung zu verhindern,

kann sich daher nicht in der Sicherung materieller Grundbedürfnisse erschöpfen.

Dauerhafte Abhängigkeit von staatlicher Fürsorge führt zur Verfestigung von

Armut - teilweise über Generationen hinweg - und muss vermieden werden. . .

Alle müssen die Chance erhalten, ihre individuellen Möglichkeiten auszuschöpfen

. . . “

(3. Armutsbericht, Teil A.I, S.1)

• II. Leitlinien der Bundesregierung
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”
Ein gerechtes Maß ökonomischer und sozialer Teilhabe der Bürgerinnen und

Bürger ist Grundvoraussetzung für sozialen Frieden und eine lebendige Demo-

kratie. In Deutschland garantieren die Regeln der Sozialen Marktwirtschaft diese

Voraussetzung seit nunmehr über 60 Jahren mit anhaltendem Erfolg. Es ist im-

mer wieder gelungen, wirtschaftliche Dynamik mit wirksamen Teilhabechancen

für die große Mehrheit der Bevölkerung zu verbinden. Übereinstimmend mit

dieser Tradition betont die Bundesregierung, dass die Basis für die Teilhabe

der Bürgerinnen und Bürger in einer wachstumsorientierten Wirtschafts- und

Finanzpolitik mit einer damit synchronisierten Sozialpolitik liegt. So entstehen

die notwendigen Rahmenbedingungen für eine produktive Volkswirtschaft mit

einem hohen Beschäftigungs- und Teilhabegrad. Freiheit und Wettbewerb in der

Marktwirtschaft bringen an ihren Rändern allerdings immer wieder Ungleich-

heiten in den Lebenslagen sowie in der ökonomischen und sozialen Teilhabe

mit sich, die sich jeweils zwischen den Polen sehr guter (Reichtum) bis sehr

eingeschränkter materieller Ressourcen und Teilhabe (Armut) bewegen. Solche

Ungleichheiten werden besonders dann zum Akzeptanzproblem, wenn sie vor-

rangig nicht auf individueller Verantwortung und auf persönlichen Fähigkeiten
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basieren. Wenn sich für gesellschaftliche Gruppen Armutsrisiken sogar über

Generationen verfestigen und Chancen zur sozialen Mobilität, d. h. zur Verbes-

serung der Lebenslage, unzureichend vorhanden sind, besteht Handlungsbedarf.

Deshalb verbindet das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft die Freiheit des

Marktes mit dem Prinzip des sozialen Ausgleichs. Die staatlichen Maßnahmen-

greifen dort ein, wo die Möglichkeiten des Einzelnen nicht ausreichen, aus eigener

Kraft am Wettbewerbsprozess teilzunehmen und akzeptable Teilhabeergebnisse

zu erzielen. Staatliches Handeln unterstützt subsidiär, was Einzelne und kleinere

Gemeinschaften (Familie, Nachbarschaft, Kommune, Betrieb u. ä.) nicht aus

eigener Initiative zu leisten vermögen. Wirksame Gesellschaftspolitik zeichnet

sich dadurch aus, dass sie ökonomische und soziale Teilhabechancen (Zugänge,

Infrastruktur) für alle Mitglieder der Gesellschaft gleichermaßen organisiert, auf

diesem Wege soziale Mobilität ermöglicht und damit einer Verfestigung des

Risikos von Armut entgegenwirkt. Letztlich steht es dann in der Verantwortung

jedes und jeder Einzelnen, eröffnete Chancen auch zu nutzen. Wenn notwendig,

wird versucht, Teilhabeergebnisse etwa in Form einer obligatorischen Alters-,

Arbeitslosen- und Krankheitsabsicherung, Mindestsicherungsleistungen im Falle
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der Bedürftigkeit oder der Besuch einer allgemeinbildenden Schule in Form

einer staatlichen Schulpflicht zu erreichen. Die gesellschaftspolitischen Akteure

müssen ihre Strategien an einer sich ständig wandelnden Wirklichkeit messen

und ihr Handeln realitätsnah ausrichten. Die Analysen dieses Berichts sollen

den gesellschaftspolitisch Handelnden auf den verschiedenen Ebenen der Ver-

antwortlichkeit helfen, Orientierung bei der Gestaltung einer Politik der sozialen

Mobilität zu finden. Hierzu gehört es auch, die Entwicklungen der wichtigsten

Indikatoren über längere Zeitverläufe zu beobachten. “

(4. Armutsbericht, S.I)

•
”
Ungeachtet eines hohen Niveaus sozialer und ökonomischer Teilhabe der Bürge-

rinnen und Bürger in Deutschland bringen Freiheit und Wettbewerb in der

Marktwirtschaft immer auch Ungleichheiten in den Lebenslagen mit sich, die

sich jeweils zwischen den sehr guter (Reichtum) bis sehr eingeschränkter materi-

eller Ressourcen und Teilhabe (Armut) bewegen. Armut und soziale Ausgrenzung

aber schränken Chancen der Betroffenen ein und berühren den gesellschaftlichen
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Zusammenhalt. Und sie werden besonders dann zum Problem, wenn die Betrof-

fenen nur geringe Chancen haben, ihre Lebenslage zu verbessern oder wenn sich

sogar für bestimmte gesellschaftliche Gruppen Armutsrisiken über Generationen

verfestigen. Dann besteht Handlungsbedarf für Politik und Gesellschaft. Wo die

Möglichkeiten des Einzelnen nicht ausreichen, aus eigener Kraft am Wettbe-

werbsprozess teilzunehmen und akzeptable Teilhabeergebnisse zu erzielen, ist

der Staat gefragt, die Betroffenen zu unterstützen und ihnen neue Chancen

zu öffnen. Im Kern zeichnet sich wirksame Gesellschaftspolitik dadurch aus,

dass sie ökonomische und soziale Teilhabechancen (Zugänge, Infrastruktur) für

alle Mitglieder der Gesellschaft gleichermaßen organisiert und auf diesem Wege

soziale Mobilität ermöglicht. “

(4. Armutsbericht, Teil A.I, S.21)

a) Inhaltliche Grundlage

”
Bayern ist ein Rechts-, Kultur- und Sozialstaat. Er dient dem Gemeinwohl.“

(Verfassung des Freistaates Bayern Art.3 Abs.1)
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b1) Rolle der Arbeit

”
Die Arbeit ist die Quelle des Volkswohlstandes und steht unter dem besonderen

Schutz des Staates. Jeder Mensch hat das Recht, sich durch Arbeit eine

auskömmliche Existenz zu schaffen.“

(Verfassung des Freistaates Bayern Art.166, Abs. 1 u. 2)

b2) Ausbildung

”
Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch darauf, eine seinen erkennbaren Fähig-

keiten und seiner inneren Berufung entsprechende Ausbildung zu erhalten.“

(Verfassung des Freistaates Bayern Art.128, Abs. 1)

c) Chancengleichheit beim Schulzugang

”
Für den Aufbau des Schulwesens ist die Mannigfaltigkeit der Lebensberufe, für

die Aufnahme eines Kindes in eine bestimmte Schule sind seine Anlagen, seine

Neigung, seine Leistung und seine innere Berufung maßgebend, nicht aber die

wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung der Eltern.“
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d) Wohnungen

”
Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf eine angemessene Wohnung.“

(Verfassung des Freistaates Bayern Art.132 u. Art.106, Abs. 1)

Teilhabe, Chancen in allen Lebenslagen

Gleichheit als Gleichheit der Teilhabe - und Verwirklichungschancen (Amartya Sen):

”
Das Konzept der Teilhabe- und Verwirklichungschancen des Nobelpreisträgers

Amartya Sen bildete in Verbindung mit dem Lebenslagenansatz bereits im 2.

Armuts- und Reichtumsbericht die konzeptionelle Grundlage. Beide Ansätze erwei-

tern die Bemessung der Wohlstandsposition über traditionelle Einkommensanalysen

hinaus auf Lebenslagedimensionen wie Gesundheit, Bildung oder Wohnen. Es wird

dabei an den beobachteten Unterschieden der Lebenslagen und damit den Teilha-

beergebnissen angesetzt. Das Konzept der Teilhabe- und Verwirklichungschancen

fragt darüber hinaus auch danach, inwiefern diese Unterschiede auf ungleiche
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Verwirklichungschancen zurückzuführen sind.“

”
Der Bericht benennt und analysiert daher nicht nur ungleiche Teilhabeergebnisse,

etwa auf dem Arbeitsmarkt oder bei der Verteilung von Einkommen und Vermögen,

sondern fragt danach, inwiefern diese Unterschiede auf ungleiche Teilhabe- und

Verwirklichungschancen zurückzuführen sind und welche Faktoren die unterschied-

liche Wahrnehmung von eröffneten Chancen beeinflussen. . .“

(3.Armutsbericht, Anspruch an eine sozial gerechte Politik: S. I).

”
Nachdem im 2. und 3. Armuts- und Reichtumsbericht versucht wurde, in Ab-

grenzung zu Teilhabechancen auch die Verwirklichungschancen (nach Amartya

Sen) empirisch zu fundieren, musste festgestellt werden, dass dies nicht im erwar-

teten Maße möglich ist: Bereits zwischen Teilhabechancen (z. B. Bereitstellung

schulischer Angebote) und den nachgelagerten Teilhabeergebnissen (z. B. Schul-

abschluss) zu unterscheiden, ist für die empirische Sozialforschung eine Herausfor-
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derung, da die meisten vorhandenen Indikatoren Teilhabeergebnisse messen, kaum

jedoch die tatsächlich bereitgestellten Möglichkeiten. Insbesondere institutionelle

Einflüsse auf die Chancenlage (z. B. die Gliederung des Schulsystems) müssen aber

Eingang in die Analyse finden, damit handlungsleitende Erkenntnisse gewonnen

werden können. Verwirklichungschancen im Sinne des Ansatzes von Sen empirisch

zu fundieren, also zum Beispiel festzustellen, warum Personen bestimmte eröffne-

te Teilhabechancen nicht wahrnehmen, ist noch schwieriger. Auch erscheint der

Differenzierungsgewinn einer solchen Betrachtung freiwilliger Entscheidungen aus

der Perspektive der Armutsberichterstattung gering.4 Der 4. Armuts- und Reich-

tumsbericht betrachtet deshalb vor allem Teilhabeergebnisse und operationalisiert

soweit möglich auch Teilhabechancen nicht aber das Konzept der Verwirklichungs-

chancen. “

(4. Armutsbericht, Teil A.I, S.23)

”
Armut in unserem Land sollte kein hinzunehmendes Schicksal sein. Alle relevanten

Akteure in Gesellschaft und Staat müssen ihren Beitrag zur Bekämpfung von Armut
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und sozialer Ausgrenzung leisten und die Bemühungen der Betroffenen aus der

Armutssituation herauszufinden durch Hilfsangebote und Aktivierung unterstützen.

Über die föderalen Zuständigkeiten hinweg sollte eine gemeinsame Strategie der

Armutsprävention und -bekämpfung entwickelt werden, die vernetzte Aktionen

und eine funktionale Aufgabenverteilung ermöglicht“ (3. Armutsbericht, Teil B,

S.5).
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6.3.2 Datenbasis

jeweils Stichprobenerhebungen

• European Union - Statistics on Income and Living Conditions

– Fachserie 15, Heft 4 (EU-SILC)

– seit 2005 jährlich

– EU-weit vergleichbar

– StatBA/destatis.

– 13800 Haushalte, 26000 Personen

• Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (2003, StatBA/destatis)

– 5 Jahresabstände

– Lebensverhältnisse privater Haushalte

– ca. 75000 Haushalte

– freiwillige Teilnahme
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• Mikrozensus (2005, StatBA/destatis)

– speziell für Armutsrisiko von Personen mit Migrationshintergrund

– Einkommen klassiert erhoben

– jährlich: 1 % aller Haushalte (390000 Haushalte, 830000 Personen)

– jeder Haushalt bleibt 4 Mal in der Stichprobe

– wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung

– Erwerbstätigkeit, Arbeitsmarkt, Ausbildung

– Fortschreibung der Volkzählung

– Evaluierung anderer Statistiken

– größtenteils Auskunftspflicht
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• SOEP (Sozioökonomisches Panel)

– Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)

– Panelstudie: Wiederholungsbefragung

– 2008: 11000 Haushalte mit mehr als 20000 Personen

– Themenschwerpunkte:

∗ Haushaltszusammensetzung

∗ Erwerbs- und Familienbiographie

∗ Erwerbsbeteiligung und berufliche Mobilität

∗ Einkommensverläufe

∗ Gesundheit und Lebenszufriedenheit
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6.3.3 Zum Reichtums- und Armutsbegriff, Operationalisierung

Bei Operationalisierung von Reichtum:

Einkommens- und Vermögensaspekte betrachten.

Das Nettoäquivalenzeinkommen

• Haushaltsnettoeinkommen (Erwerbs-, Kapital-, Transfer- und sonstige Einkommen)

• Aber Bedarf hängt von Größe des Haushalts ab!

• Durch Bedarfsgewichte teilen!

Gewichte: (neue OECD
”
Äquivalenzskala“)

1 Haushaltsvorstand

0,5 für jede weitere Person im Alter von mind. 14 Jahren

0,3 für jede weitere Person im Alter von unter 14 Jahren
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Armutsrisikoquote (Median)

• Anteil der Personen in Haushalten mit einem Nettoäquivalenzeinkommen weniger als

60% des Medians aller Einkommen.

Soziokulturelles Existenzminimum

• Sozialhilferecht

• Über Erhaltung physischer Existenz hinaus Sicherung einer
”
der Würde des Menschen

entsprechende Teilhabe am gesellschaftlich üblichen Leben“.

Physisches Existenzminimum

•
”
absolute, primäre Armut“

• Zum Überleben notwendigen Minimalstandard an Nahrung, Kleidung, Unterkunft.
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Datenbasis
Armutsrisikoschwelle

(60% des mittleren

Nettoaquivalenzeinkommens)

Armutsrisikoquote
Stichprobengröße

(erfasste Haushalte)

EU-SILC 2006 781 Euro 13% 13.800

EVS 2003 980 Euro 14% 53.400

Mikrozensus 2005 736 Euro 15% 322.700

SOEP 2006 880 Euro 18% 11.500

Tabelle 1: Armutsrisikoschwellen, Armutsrisikoquoten und Stichprobengrößen nach Da-

tenquellen (S. XI)
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”
Unterschiede in der Datenbasis bei den Berechnungsmethoden müssen daher bei

der Interpretation der Ergebnisse beachtet werden. Deshalb ist z. B. auch weniger

die absolute Höhe der Armutsrisikoquoten von Bedeutung, sondern deutliche Trends

im Zeitverlauf und Unterschiede zwischen sozioökonomischen Gruppen, die auch bei

verschiedenen methodischen Abgrenzungen und Datenquellen noch sichtbar sind und

tendenziell übereinstimmen.“ (S. XI).

”
15 Armuts-Indikatoren (A.1. bis A.15.), 6 Reichtums-Indikatoren (R.1. bis R.6.) sowie

7 Querschnitts-Indikatoren (Q.1. bis Q.7.), die entweder beide Bereichen darstellen oder

als Hintergrundinformation dienen.“ (S. 3).
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6.3.4 Zum Aufbau des Berichts

Teil A: Einführung und Rahmenbedingungen

I. Konzeption des Berichts

II. Gesamtgesellschaftliche und ökonomische Rahmenbedingungen

Teil B: Analysefokus soziale Mobilität

I. Konzeptionelle Überlegungen zur sozialen Mobilität

II. Erfolgs- und Risikofaktoren in jungen Jahren

III. Erfolgs- und Risikofaktoren im jüngeren Erwachsenenalter

IV. Erfolgs- und Risikofaktoren im mittleren Erwachsenenalter

V. Erfolgs- und Risikofaktoren im älteren und ältesten Erwachsenenalter

Teil C: Die Kernindikatoren - Entwicklung seit dem 3. Armuts- und Reichtumsbericht
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I. Verteilung materieller Ressourcen

II. Arbeitsmarktbeteiligung

III. Kinderbetreuung und Bildungsbeteiligung

IV. Gesundheit

V. Wohnen und Mietbelastung

VI. Wohnungslosigkeit

VII. Straffällige und ihre Teilhabechancen

VIII. Gesellschaftliches Engagement und soziale Kontakte

IX. Gesellschaftliche Verantwortung von Reichen und Vermögenden

Teil D: Anhänge

I. Gremien der Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung

II. Glossar
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III. Abkürzungsverzeichnis

IV. Literaturverzeichnis

V. Tabellen: Kernindikatoren der Armuts- und Reichtumsberichterstattung
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6.3.5 Ausgewählte Ergebnisse zum Einkommen

Steueraufkommen aus vermögensbezogenen Steuern im internationalen Vergleich, 2010

Abbildung 1: Schaubild C I.8.1 (4. Armutsbericht, S.337), Quelle: OECD Revenue

Statistics 2012. Niederlande, Polen: Werte von 2009.

28. Januar 2013



24

Was misst der EU-Indikator zur materiellen Deprivation?

Abbildung 2: Infobox C.I.2 (4. Armutsbericht, S.341)
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Fortschreibung der Kernindikatoren aus dem 3. Armuts- und Reichtumsbericht

Abbildung 3: Einkommensarmutsrisiko (A.1) (4. Armutsbericht, S.457), Quelle: Statisti-

sches Bundesamt.
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Abbildung 4: Einkommensreichtum (R.1) (4. Armutsbericht, S.460)
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Abbildung 5: Vermögensverteilung (Q.1) (4. Armutsbericht, S.461)
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Abbildung 6: Sehr gute oder gute Gesundheit nach Einkommensposition (R.2) (4.

Armutsbericht, S.464), Quelle: Berechnungen des RKI Berlin auf Basis SOEP
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Abbildung 7: Ohne Schulabschluss des Sekundarbereichs II (A.5) (4. Armutsbericht,

S.466), Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus.
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Abbildung 8: Investitionen in Bildung (Q.3) (4. Armutsbericht, S.469), Quelle: Bildungs-

finanzbericht 2011.
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Abbildung 9: In Work Poverty (A.9) (4. Armutsbericht, S.475)
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Abbildung 10: Langzeitarbeitslose (A.10) (4. Armutsbericht, S.476)
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Abbildung 11: Arbeitslosenquote (Q.6) (4. Armutsbericht, S.479)
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Abbildung 12: Einkommensarmut vor Sozialtransfers (Q.7) (4. Armutsbericht, S.480)
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Abbildung 13: Materielle Deprivation (A.16) (4. Armutsbericht, S.486), Quelle: Eurostat,

EU-SILC.
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e2) Verringerung des Armutsrisikos durch Sozialtransfers

Einkommensteueranteile 2007 in Prozent
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Abbildung 14: Tabelle II.3 (3. Armutsbericht, S. 16), Quelle: Simulationsrechnungen

RWI und FiFo 2008
0,16 % haben Einkünfte über 250.000 e (Spitzensteuersatz 45%)
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